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(1) Die Jagdschutzorgane genießen, wenn sie bei Ausübung ihres Dienstes das Jagdschutzabzeichen sichtbar tragen,

den besonderen Schutz, den das Strafgesetz obrigkeitlichen Personen in Ausübung ihres Amtes oder Dienstes

einräumt.

(2) Die Jagdschutzorgane sind - unbeschadet der wa5enrechtlichen Vorschriften - befugt, in Ausübung ihres Dienstes

ein Jagdgewehr, eine Faustfeuerwaffe und eine kurze Seitenwaffe zu tragen.

(3) Jagdschutzorgane sind berechtigt, von der Waffe Gebrauch zu machen, wenn

a) ein rechtswidriger Angriff auf ihr Leben oder das Leben anderer Personen unternommen wird, oder

b) ein solcher Angriff unmittelbar droht, oder

c) ein solcher Angri5 mittelbar dadurch droht, daß eine mit einer Schußwa5e ausgerüstete, beim o5enbar

unberechtigten Durchstreifen des Jagdgebietes betro5ene Person die Wa5e nach Au5orderung nicht ablegt oder

die abgelegte Waffe ohne Erlaubnis des Jagdschutzorganes wieder aufnimmt.

(4) Der Gebrauch der Wa5e ist jedoch nur in einer Weise zulässig, die zur Abwehr des unternommenen oder

drohenden Angriffes notwendig ist.

(5) Die Jagdschutzorgane sind in Ausübung ihres Dienstes ferner befugt, im Jagdgebiet

a) Personen, die des Wilderns begründet verdächtig erscheinen oder jagdrechtlichen Vorschriften zuwiderhandeln,

anzuhalten, deren Personalien festzustellen, Anzeige zu erstatten und den genannten Personen Wild,

Abwurfstangen, Wa5en, Fanggeräte und Hunde abzunehmen; abgenommene Sachen hat das Jagdschutzorgan

unverzüglich der nächsten Sicherheitsdienststelle abzuliefern oder, sofern dies nicht zumutbar ist, der

Sicherheitsdienststelle anzuzeigen.

b) Hunde, die wildernd angetro5en werden, und Katzen, die in einer Entfernung von mehr als 300 Meter vom

nächsten bewohnten Haus angetro5en werden, zu töten, und zwar auch dann, wenn sich die Tiere in Fallen

gefangen haben. Jagd-, Blinden-, Polizei-, Hirten- und sonstige Diensthunde dürfen nicht getötet werden, wenn sie

als solche erkennbar sind, in dem ihnen zukommenden Dienst verwendet werden und sich nur vorübergehend

der Einwirkung ihres Herrn entzogen haben.

(6) Die im Abs. 5 lit. b genannten Befugnisse kommen auch jedem Jagdausübungsberechtigten zu.

(7) Im übrigen kommen den Jagdschutzorganen die Befugnisse zu, die ö5entlichen Wachen nach dem Gesetz vom

16. Juni 1872, RGBl. Nr. 84, betre5end die amtliche Stellung des zum Schutze einzelner Zweige der Landeskultur

aufgestellten Wachpersonals zukommen.

(8) Dem Eigentümer eines nach Abs. 5 oder 6 rechtmäßig getöteten Tieres gebührt kein Schadenersatz. Der Kadaver

eines rechtmäßig getöteten Tieres geht in das Eigentum des Jagdausübungsberechtigten über.
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